
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Uwe Witt,
Jörg Schneider, Ulrike Schielke-Ziesing und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/26283 –

Inanspruchnahme der geförderten Weiterbildung nach dem
Qualifizierungschancengesetz

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

„Seit dem 1. Januar 2019 gilt das Gesetz zur Stärkung der Chancen für Quali-
fizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung“ (https://www.
bmas.de/DE/Schwerpunkte/Nationale-Weiterbildungsstrategie/qualifizierungs
offensive.html). Ein wesentlicher Baustein des Gesetzes ist ein erweiterter Zu-
gang zur Weiterbildungsförderung. Beschäftigte erhalten grundsätzlich Zu-
gang zur Weiterbildungsförderung auch unabhängig von Qualifikation, Le-
bensalter und Betriebsgröße, wenn sie als Folge des digitalen Strukturwandels 
Weiterbildungsbedarf haben oder in sonstiger Weise von Strukturwandel be-
troffen sind (ebd.). „Der Ausbau der Förderung richtet sich auch an diejeni-
gen, die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben. Darüber hinaus 
wurden die Förderleistungen verbessert: Neben der Zahlung von Weiterbil-
dungskosten wurden die Möglichkeiten für Zuschüsse zum Arbeitsentgelt bei 
Weiterbildung erweitert. Beides ist grundsätzlich an eine Kofinanzierung 
durch den Arbeitgeber gebunden und in der Höhe abhängig von der Unterneh-
mensgröße“ (ebd.).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Mit Inkrafttreten des Qualifizierungschancengesetzes (§ 81 und § 82 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch – SGB III – i. V. m. § 16 des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch – SGB II) zum 1. Januar 2019 wurde die Möglichkeit der Förde-
rung der beruflichen Weiterbildung Beschäftigter erweitert. Neben der vollstän-
digen oder teilweisen Übernahme der Weiterbildungskosten können Arbeitge-
ber auch durch einen Arbeitsentgeltzuschuss gefördert werden. Die Beschäftig-
tenqualifizierung ist in beiden Rechtskreisen vorgesehen, der Schwerpunkt liegt 
jedoch im Rechtskreis SGB III. Zur Beschäftigtenqualifizierung gehören alle 
Förderungen nach § 82 SGB III sowie ein Teil der Förderungen nach § 81 Ab-
satz 2 SGB III, der sich an geringqualifizierte Beschäftigte richtet. Die Ermitt-
lung der Beschäftigtenqualifizierung unterscheidet sich nach den Rechtskreisen 
und nach der Trägerschaft der Förderung. Im SGB III erfassen die Agenturen 
für Arbeit neben der Gesetzesgrundlage auch die Information, ob es sich um 
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die Förderung von Beschäftigten handelt. Damit ist die Darstellung der Ent-
wicklung der Beschäftigtenqualifizierung unter Berücksichtigung der rechtli-
chen Zugangsvoraussetzung möglich. Bei den Jobcentern in gemeinsamer Ein-
richtung ist die direkte Erfassung der Beschäftigtenqualifizierung erst seit dem 
16. März 2020 möglich. Vorher wird bei Förderungen nach § 81 Absatz 2 
SGB III daher zusätzlich geprüft, ob vor Beginn der Förderung eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung vorgelegen hat. Ist dies der Fall, zählen die-
se sowie alle Förderungen nach § 82 SGB III als Beschäftigtenqualifizierung. 
Für Qualifizierungen bei zugelassenen kommunalen Trägern liegen keine Infor-
mationen zur Gesetzesgrundlage vor, so dass sich die Ermittlung der Beschäf-
tigtenqualifizierung hier ausschließlich auf den Beschäftigungsstatus zu Beginn 
der Förderung stützt. Bei der Verwendung des Beschäftigtenstatus ergeben sich 
leichte Unschärfen in den Ergebnissen, da ggf. Nebenbeschäftigungen vorlie-
gen oder sich der Förderbeginn und das Beschäftigungsende bzw. der -beginn 
überschneiden.
Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus 
sind die Zahlen des Jahres 2020 nur bedingt mit denen des Vorjahres vergleich-
bar. Zwar wurden Maßnahmen, die nicht in alternativer Form angeboten oder 
weitergeführt werden konnten, nicht abgebrochen, sondern unterbrochen. 
Nichtsdestotrotz dürfte insbesondere die Zahl der Neueintritte im Jahr 2020 ge-
ringer ausfallen. Aufgrund einer Modifizierung in der erfassungstechnischen 
Erhebung kam es bei der Beschäftigtenqualifizierung zu einer Datenrevision. 
Daher kann es zu leichten Abweichungen zur Standardberichterstattung in den 
Vormonaten kommen.

 1. Wie viele Erwerbstätige haben nach Kenntnis der Bundesregierung seit 
Anfang des Jahres 2019 im Vergleich zu 2018 eine geförderte Qualifizie-
rung bekommen (bitte nach Erwerbstatus, Bildungsstand – akademische 
Ausbildung, betriebliche bzw. schulische Ausbildung, ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung –, Geschlecht, Nationalität – deutsch, EU-
Ausland, Drittstaaten, Top-8-Asylherkunftsländer – differenzieren und 
jeweils die absolute und relative jährliche Veränderung angeben)?

Nach Angaben der Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) gab es im 
Laufe des Jahres 2019 rund 34 600 Eintritte von Teilnehmenden an einer geför-
derten Qualifizierung (Beschäftigtenqualifizierung). Das waren rund 2 000 oder 
6,2 Prozent mehr als im Jahr 2018. Die Beschäftigtenqualifizierung richtet sich 
in der Regel an Beschäftigte, entsprechend wird dies in der weit überwiegenden 
Zahl auch der Erwerbsstatus sein.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 1 im Anhang zu entnehmen.

 2. Wie viele Erwerbstätige, die Arbeitslosengeld II beziehen, haben nach 
Kenntnis der Bundesregierung seit Anfang des Jahres 2019 im Vergleich 
zu 2018 eine geförderte Qualifizierung bekommen (bitte nach Erwerbsta-
tus, Bildungsstand – akademische Ausbildung, betriebliche bzw. schuli-
sche Ausbildung, ohne abgeschlossene Berufsausbildung –, Geschlecht, 
Nationalität – deutsch, EU-Ausland, Drittstaaten, Top-8-Asylherkunfts-
länder – differenzieren und jeweils die absolute und relative jährliche 
Veränderung angeben)?

Nach Angaben der Förderstatistik der BA gab es im Laufe des Jahres 2019 im 
Rechtskreis SGB II rund 4 600 Eintritte von Teilnehmenden an einer geförder-
ten Qualifizierung (Beschäftigtenqualifizierung). Die Personen im SGB II 
(Kostenträgerschaft) sind im Normalfall Regelleistungsbeziehende, die be-
schäftigt sein müssen, um an der Beschäftigtenqualifizierung teilzunehmen. Ei-
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ne Verknüpfung mit der Leistungsstatistik der BA ist nicht möglich. Das Mess-
konzept der Beschäftigungsqualifizierung im SGB II wurde verbessert und er-
möglicht eine genauere Abgrenzung. Aus diesem Grund ist ein Vergleich mit 
dem Vorjahr allerdings nicht sinnvoll möglich (siehe methodische Vorbemer-
kungen). Die Beschäftigtenqualifizierung richtet sich in der Regel an Beschäf-
tigte, entsprechend wird dieses in der weit überwiegenden Zahl auch der Er-
werbsstatus sein.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 2 im Anhang zu entnehmen.

 3. Wie viele Arbeitslose haben nach Kenntnis der Bundesregierung seit An-
fang 2019 im Vergleich zu 2018 eine Weiterbildung begonnen, und wie 
viele Fälle sind Resultat der Weiterbildungsberatung einer Arbeitsagen-
tur (bitte nach Bezug von Zweites oder Drittes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II oder SGB III), Bildungsstand – akademische Ausbildung, be-
triebliche bzw. schulische Ausbildung, ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung –, Geschlecht, Nationalität – deutsch, EU-Ausland, Drittstaaten, 
Top-8-Asylherkunftsländer – differenzieren und jeweils die absolute und 
relative jährliche Veränderung angeben)?

Nach Angaben der Förderstatistik der BA gab es im Jahr 2019 rund 256 000 
Eintritte von Teilnehmenden in Förderungen der beruflichen Weiterbildung, die 
vor dem Eintritt arbeitslos waren. Im Vergleich zum Jahr 2018 hat sich die Zahl 
der Maßnahmeneintritte um 19 700 oder 8,3 Prozent erhöht. Resultate von Wei-
terbildungsberatungen können mit Mitteln der Statistik nicht ausgewiesen wer-
den. Es ist jedoch davon auszugehen, dass jeder Teilnahme an einer Maßnahme 
der beruflichen Weiterbildung ein Beratungsgespräch vorausgegangen ist.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 3 im Anhang zu entnehmen.

 4. Wie viele Beschäftigte haben in den Jahren 2019 und 2020 nach Kennt-
nis der Bundesregierung aufgrund einer begonnenen Weiterbildung, die 
im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes bewilligt wurde, einen 
Freistellungsanspruch erhalten, und für wie viele Beschäftigte wurden 
Arbeitsentgeltzuschüsse erbracht (bitte nach der Betriebsgröße des Be-
schäftigten sowie nach Nationalität – deutsch, EU-Ausland, Drittstaaten, 
Top-8-Asylherkunftsländer – differenzieren)?

Der erste Frageteil kann nicht mit den Mitteln der Statistik beantwortet werden. 
Es liegen lediglich Informationen zu den Arbeitsentgeltzuschüssen insgesamt 
vor. Aktuelle Daten stehen derzeit bis Oktober 2020 zur Verfügung. In den ers-
ten zehn Monaten des Jahres 2020 wurden insgesamt rund 20 300 Arbeitsent-
geltzuschüsse zur beruflichen Weiterbildung Beschäftigter gewährt. Im gesam-
ten Jahr 2019 waren es rund 26 300.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 4 im Anhang zu entnehmen.

 5. Welche geförderten Weiterbildungsangebote wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit dem Inkrafttreten des Qualifizierungschancengeset-
zes in Anspruch genommen (bitte getrennt nach Jahren und nach den 
zehn häufigsten Aus- und Weiterbildungszielen aufschlüsseln)?

Nach Angaben der Förderstatistik der BA gab es in den Monaten Januar bis 
Oktober 2020 – aktuellere Daten liegen nicht vor – rund 226 100 Eintritte von 
Teilnehmenden in Förderungen beruflicher Weiterbildung. Die Aus- und Wei-
terbildungsziele können nach den Tätigkeiten der Klassifikation der Berufe 
(KldB 2010) differenziert werden. Demnach fanden die meisten Weiterbildun-
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gen im Bereich „Fahrzeugführung im Straßenverkehr“ (35 600) und „Büro und 
Sekretariat“ (25 600) statt.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 5 und 6 im Anhang zu entnehmen.

 6. Wie hoch waren in den Jahren 2010 bis 2020 die jährlichen Gesamtauf-
wendungen der Weiterbildungsförderung ohne Arbeitslosengeld bei be-
ruflicher Weiterbildung (bitte nach Rechtskreis SGB II und SGB III so-
wie nach Weiterbildungsbudget insgesamt und bezogen auf die Qualifi-
zierung Beschäftigter inklusive Arbeitsentgeltzuschuss differenzieren)?

Nach den Finanzergebnissen der BA betrugen im Rechtskreis des SGB III die 
Gesamtausgaben der Weiterbildungsförderungen inkl. Arbeitsentgeltzuschuss 
und Reha im Jahr 2020 rund 1,58 Mrd. Euro. Die Gesamtausgaben im Rechts-
kreis SGB II für die Weiterbildungsförderung inkl. Arbeitsentgeltzuschuss und 
Reha betrugen im Jahr 2020 rund 505 Mio. Euro.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 7 und 8 im Anhang zu entnehmen.

 7. Wie hoch waren in den Jahren 2019 und 2020 nach Kenntnis der Bun-
desregierung jeweils die Kosten für Arbeitslosengeld, das während einer 
Weiterbildungsmaßnahme im Rahmen des Qualifizierungschancengeset-
zes gezahlt wurde?

Ausgaben für Arbeitslosengeld bei Weiterbildung, die durch das im Jahr 2019 
in Kraft getretene Qualifizierungschancengesetz begründet sind, befinden sich 
anteilmäßig unter der Position „Arbeitslosengeld bei FbW (AlgW)“ in der in 
Tabelle 9 im Anhang angegebenen Übersicht. Sie lassen sich jedoch nicht ge-
sondert quantifizieren, da das Finanzsystem der BA keine Differenzierung die-
ser Ausgaben vorsieht.

 8. Wie viele Teilnehmer, die im Rahmen des Qualifizierungschancengeset-
zes an einer Aus- oder Weiterbildung teilgenommen haben, waren nach 
Kenntnis der Bundesregierung drei Monate nach Beendigung der Maß-
nahme in einer Beschäftigung (bitte nach Art der Beschäftigung differen-
zieren), und wie hoch war der Anteil, der sich im Sozialleistungsbezug 
bzw. in einer weiteren Fördermaßnahme befand?

Im Rahmen der Förderstatistik der BA ist es möglich, mit Hilfe eines Recher-
chemodells Informationen über den Verbleib von Geförderten nach Beendigung 
einer Förderung zu erhalten. Es können Statusinformationen zu Arbeitslosig-
keit, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, Förderung oder Leistungs-
bezug ermittelt werden. Aktuelle Daten liegen bis April 2020 vor. In der glei-
tenden Jahressumme von Mai 2019 bis April 2020 gab es 29 200 Austritte aus 
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung – Beschäftigtenqualifizierung. Der 
Verbleib nach drei Monaten stellt sich wie folgt dar: rund 25 900 oder 88,7 Pro-
zent waren in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (Eingliede-
rungsquote), 3 900 oder 13,4 Prozent waren im Leistungsbezug (Leistungsemp-
fängerquote) und rund 2 900 oder 9,9 Prozent waren in einer Folgeförderung 
(Folgeförderungsquote) (siehe Tabelle 10 im Anhang).
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 9. Wie haben sich die relative und die absolute Zahl der Förderungen nach 
dem Qualifizierungschancengesetz bezogen auf die Unternehmensgröße 
seit 2019 entwickelt?

Nach Angaben der Förderstatistik der BA kann auf Basis der Fördergrundlage 
die Beschäftigtenqualifizierung nach der Betriebsgröße für Förderungen nach 
§ 82 SGB III ausgewiesen werden. Aktuelle Daten liegen bis Oktober 2020 vor. 
In diesem Monat gab es insgesamt 4 100 Eintritte von Teilnehmenden in Förde-
rungen der beruflichen Weiterbildung – Beschäftigtenqualifizierung (ohne zu-
gelassene kommunale Träger, da hier keine Informationen zur Verfügung ste-
hen), davon liegen für 1 400 Eintritte Informationen zur Betriebsgröße (Förde-
rungen nach § 82 SGB III) vor. In 440 Fällen oder 11 Prozent hatte der Betrieb 
weniger als 10 Beschäftigte, in 790 Fällen oder 19 Prozent hatte der Betrieb 
zwischen 10 und 249 Beschäftigte, in 120 Fällen oder 3 Prozent hatte der Be-
trieb zwischen 250 und 2 499 Beschäftigte. Knapp 100 oder 2,5 Prozent waren 
Großbetriebe mit mindestens 2 500 Beschäftigten. Die Prozentwerte beziehen 
sich auf die Gesamteintrittszahl im Oktober 2020.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 11 im Anhang zu entnehmen. Hierbei ist zu 
beachten, dass die Erfassung der Fördergrundlage erst seit März 2019 möglich 
ist. Daher gibt es in den ersten Monaten des Jahres 2019 viele Fälle ohne Anga-
be zur Betriebsgröße. Beschäftigtenqualifizierungen nach § 81 Absatz 2 
SGB III können nicht nach der Betriebsgröße ausgewiesen werden.

10. Wie hoch waren 2019 und 2020 nach Kenntnis der Bundesregierung je-
weils die Kosten für betriebliche Weiterbildung, die im Rahmen des 
Qualifizierungschancengesetzes von der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
getragen wurden (bitte nach Bundesland und Lohnfortzahlung und Wei-
terbildungsangebot differenzieren)?

Ausgaben, die durch das im Jahr 2019 in Kraft getretene Qualifizierungschan-
cengesetz begründet sind, befinden sich anteilmäßig unter der Position Qualifi-
zierung Beschäftigter inkl. Arbeitsentgeltzuschuss in den Tabellen zu Frage 6. 
Sie lassen sich jedoch nicht gesondert quantifizieren, da das Finanzsystem der 
BA keine Differenzierung der Ausgaben für die Qualifizierung Beschäftigter 
inkl. Arbeitsentgeltzuschuss nach einzelnen Gesetzesvorhaben vorsieht.

11. Welche Träger führen nach Kenntnis der Bundesregierung die Weiterbil-
dungen im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes durch?

Die auf der Rechtsgrundlage der §§ 81 ff. SGB III erfolgende Weiterbildungs-
förderung der BA muss entsprechenden Qualitätskriterien genüge tragen. So-
wohl Bildungsträger als auch Maßnahme müssen die Voraussetzungen der 
§§ 176 ff. SGB III i. V. mit der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung er-
füllen, d. h. von einer fachkundigen Stelle zugelassen sein.
Das Vorliegen der Fördervoraussetzungen wird dem Arbeitnehmer oder der Ar-
beitnehmerin durch einen Bildungsgutschein bescheinigt. Es handelt sich dabei 
um eine Individualleistung an eine Einzelperson. Die Auswahl des zugelasse-
nen Bildungsträgers bzw. der zugelassenen Bildungsmaßnahme anhand der im 
Gutschein festgelegten Inhalte obliegt der bzw. dem Bildungsgutscheininha-
ber/in. Im Bereich der Gutscheinmaßnahmen gibt es kein Vertragsverhältnis 
zwischen BA und Bildungsträger. Träger- und Maßnahmezulassungen sind 
nach den gesetzlichen Regelungen nicht Aufgabe der BA. Vielmehr entschei-
den privatwirtschaftliche Zertifizierungsunternehmen eigenständig über die Zu-
lassung von Trägern und Maßnahmen. Aussagen zu den durchführenden Trä-
gern sind daher nicht möglich.
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12. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zugriffszahlen 
auf die Internetseite der Weiterbildungsdatenbank ‚KURSNET‘ (https://k
ursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/) der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
seit Bestehen der Datenbank jährlich entwickelt?

Die Besuchszahlen für das Produkt KURSNET liegen über das Auswertungs-
tool Matomo seit September 2019 vor. Zur Ermittlung der Besuchszahlen wird 
der erste Aufruf eines Bürgers bzw. einer Bürgerin gewertet, unabhängig da-
von, ob er oder sie im Rahmen von Recherchen die Seite mehrfach erreicht. Ei-
ne Wertung erfolgt nur bei Zustimmung (im Cookie-Disclaimer). Dabei ist es 
irrelevant, ob die Besucher und Besucherinnen über Suchmaschinen, Direktauf-
rufe oder andere Wege auf die Seite gelangen. Nach 30 Minuten Inaktivität ei-
nes Nutzers oder einer Nutzerin, wird es als neuer Besuch gewertet.

Besuche Kursnet

Sep. 19 259.449
Okt. 19 273.116
Nov. 19 265.193
Dez. 19 205.874
Jan. 20 349.734
Feb. 20 289.581
Mrz. 20 208.817
Apr. 20 150.740
Mai. 20 207.070
Jun. 20 246.873
Jul. 20 270.803
Aug. 20 270.125
Sep. 20 304.222
Okt. 20 295.117
Nov. 20 291.690
Dez. 20 225.115

13. Wie viele Beschäftigte traten nach Kenntnis der Bundesregierung 2018, 
2019 und 2020 jeweils in eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme 
(FbW) ein, und wie hat sich diese Zahl absolut und relativ zum Vorjahr 
bzw. Vorjahreszeitraum entwickelt?

Nach Angaben der Förderstatistik der BA liegen hierzu aktuelle Daten bis Ok-
tober 2020 vor. In der gleitenden Jahressumme von November 2019 bis Okto-
ber 2020 gab es rund 29 400 Eintritte von Teilnehmenden in Förderungen der 
beruflichen Weiterbildung – Beschäftigtenqualifizierung. Im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum waren das 5 800 oder 16 Prozent weniger.
Weitere Ergebnisse sind Tabelle 12 im Anhang zu entnehmen.
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14. Wie viele der in der Antwort zu Frage 13 genannten Fälle wurden jeweils 
mit einem Arbeitsentgeltzuschuss gefördert?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

15. Wie schätzt die Bundesregierung die Inanspruchnahme des Qualifizie-
rungschancengesetzes ein?

a) Wo sieht die Bundesregierung Weiterentwicklungsbedarf?

b) Wo sieht sie Verbesserungsbedarf?

Die Fragen 15 bis 15b werden gemeinsam beantwortet.
Das im Wesentlichen zum 1. Januar 2019 in Kraft getretene Qualifizierungs-
chancengesetz war mit einem Impuls in der öffentlich geförderten Weiterbil-
dung verbunden, der mit einem deutlich stärkeren Förderengagement der BA 
und der Jobcenter und gestiegenem Ausgabevolumen im Jahr 2019 einherging. 
Davon konnten insbesondere beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sowie Geringqualifizierte mit dem Ziel einer berufsabschlussbezogenen 
Weiterbildung verstärkt profitieren. Mit der COVID-19-Pandemie und den mit 
ihr verbundenen infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen hat sich diese Dyna-
mik ausschließlich aufgrund exogener Faktoren abgeschwächt.
Die Regelungen des Qualifizierungschancengesetzes wurden bereits mit dem 
Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur 
Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung (Arbeit-von-morgen-Gesetz) 
weiterentwickelt. Die Förderleistungen für besonders vom Strukturwandel be-
troffene Beschäftigte und Betriebe wurden noch einmal ausgebaut. Zudem kön-
nen Arbeitgeber zur Verfahrensvereinfachung Sammelanträge stellen, wenn 
mehrere Beschäftigte einen gleichartigen Weiterbildungsbedarf haben. Mit dem 
Beschäftigungssicherungsgesetz (in Kraft seit 1. Januar 2021) wurde eine ei-
genständige Rechtsgrundlage für die Förderung der beruflichen Weiterbildung 
während Kurzarbeit geschaffen.
Die in diesem Zusammenhang bestehenden Herausforderungen und Hand-
lungsbedarfe werden auch im Rahmen der Umsetzung der Nationalen Weiter-
bildungsstrategie mit den Strategiepartnern geprüft. Im Juni 2021 werden die 
Strategiepartner einen gemeinsamen Bericht vorlegen, mit dem der Umsetzung-
stand und die Handlungsziele der Nationalen Weiterbildungsstrategie überprüft 
und ggf. weiterentwickelt werden.

16. Welche Auswirkungen hatte die COVID-19-Krise auf die Inanspruch-
nahme von Aus- und Weiterbildungsangeboten nach dem Qualifizie-
rungschancengesetz, und wie lassen sich diese nach Kenntnis der Bun-
desregierung quantifizieren?

Nach den durch Maßnahmen der Infektionsschutzbehörden von Ländern und 
Kommunen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie angeordneten Schließ-
ungen bzw. Präsenzverboten bei privaten Bildungseinrichtungen ab Mitte März 
2020 hat die BA den Bildungsanbietern die Möglichkeit eröffnet, unter vorge-
gebenen Rahmenbedingungen (Einhaltung des Datenschutzes, Geeignetheit für 
die Zielgruppe, etc.), arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in alternativer Form 
und somit ohne physische Präsenz durchzuführen. Nach den im Hinblick auf 
das verbesserte Pandemiegeschehen erfolgten Lockerungen der Präsenzverbote 
Anfang Mai 2020 machten alle Bundesländer die Durchführung von außerschu-
lischen Bildungsmaßnahmen von der Einhaltung von verbindlichen Hygiene-
maßnahmen des Landes abhängig. Somit war eine schrittweise Rückkehr zu 
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Präsenzmaßnahmen möglich; teilweise fanden die Maßnahmen auch in „hybri-
der“ Form statt. Im Hinblick auf das wieder kritischere Pandemiegeschehen seit 
Herbst 2020 ist in mehreren Ländern über ihre jeweiligen Landesverordnungen 
oder Allgemeinverfügungen derzeit die Durchführung von arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen in Präsenzform untersagt. In Regionen mit einer dement-
sprechenden Regelung dürfen Maßnahmen nur dann weiterhin stattfinden, 
wenn sie in alternativer Form (z. B. digital) durch- bzw. fortgeführt werden. 
Dort, wo eine entsprechende infektionsschutzrechtliche Vorgabe nicht vorliegt, 
können Präsenzveranstaltungen unter Berücksichtigung der lokalen Hygienean-
forderungen weiterhin stattfinden. Gleichwohl ist eine Umstellung durch die 
Bildungsanbieter auf digitale oder hybride Formate vielfach möglich und sollte 
daher als Beitrag zur Pandemiebekämpfung vorrangig genutzt werden.
Die Förderstatistik wurde (und wird) durchgehend fortgeführt. Endgültige Da-
ten aus der Förderstatistik liegen erst nach einer dreimonatigen Wartefrist vor. 
Demnach haben von Januar bis Oktober 2020 (Datenstand Januar 2021) 24 444 
Beschäftigte eine Qualifizierung aufgenommen (17,5 Prozent weniger als im 
Vorjahreszeitraum). 20 297 Förderfälle wurden mit einem Arbeitsentgeltzu-
schuss gefördert (minus 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Der 
Rückgang ist v. a. pandemiebedingt zu sehen.
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